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Die Rolle des völkerrechtlichen Vertrags in der Gegenwart
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Im Völkerrecht der friedlichen Koexistenz nimmt der völ
kerrechtliche Vertrag einen besonderen Platz ein: Der Ab
schluß von Verträgen und deren Einhaltung durch alle 
Vertragsstaaten sind ein wichtiger Faktor zur Erhaltung des 
Weltfriedens und zur Gewährleistung der internationalen 
Sicherheit. Die politische Bedeutung der strikten Einhal
tung geltender Verträge ist deshalb auch immer wieder 
in offiziellen Dokumenten unterstrichen worden, so z. B. 
in der Bukarester Deklaration der Teilnehmerstaaten des 
Warschauer Vertrags vom 26. November 1976 und in der 
Moskauer Deklaration dieser Staaten vom 23. November 
1978.1

Völkerrechtliche Verträge sind die Hauptquelle des heu
tigen Völkerrechts und das hauptsächliche Mittel zur recht
lichen Regelung der Beziehungen zwischen Völkerrechts
subjekten, d. h. Staaten und internationalen zwischenstaat
lichen Organisationen. Eines der Ziele des Abschlusses völ
kerrechtlicher Verträge ist es, im Interesse des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit rechtsverbindlich Rechte 
und Pflichten der Vertragsstaaten zur weiteren Gestaltung 
ihrer internationalen Beziehungen zu vereinbaren.2 Die so
zialistischen Staaten gehen davon aus, daß multilaterale 
und bilaterale Verträge zwischen Staaten mit unterschied
licher Gesellschaftsordnung der Durchsetzung der Prinzi
pien der friedlichen Koexistenz dienen und den Haupt
interessen der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, 
die auf die Erhaltung des Weltfriedens gerichtet sind, ent
sprechen.3 In den Beziehungen zwischen sozialistischen 
Staaten ist der völkerrechtliche Vertrag ein wichtiges In
strument, um auf der Grundlage der Völkerrechtsprinzi
pien des sozialistischen Internationalismus die Einheit und 
Geschlossenheit der sozialistischen Staatengemeinschaft zu 
festigen und die sozialistische ökonomische Integration wei
terzuentwickeln.

Viele Tausende von Verträgen enthalten die verschie
denartigsten Völkerrechtsnormen. Bis 1973 wurden beim 
Sekretariat der Vereinten Nationen etwa 15 000 Verträge 
registriert.4 Allein die DDR schließt jährlich ca. 250 völ

kerrechtliche Verträge ab. Mit den kapitalistischen Teil
nehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in’ Europa hat sie seit der Unterzeichnung der 
Schlußakte von Helsinki (1. August 1975) bis zum Ende des 
Jahres 1979 mehr als 160 Verträge und Abkommen abge
schlossen.

Um die allgemeine politische Bedeutung des völker
rechtlichen Vertrags in' unserer Zeit richtig zu erfassen, 
muß man sich vergegenwärtigen, daß die im Sinne der 
friedlichen Köexistenz abgeschlossenen Verträge auch ein 
Mittel der weltweiten Auseinandersetzung zwischen Sozia
lismus und Imperialismus sind. Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung, deren Interessen mit dem politisch 
und ökonomisch unterschiedlich, ja entgegengesetzt deter
minierten Willen ihrer jeweils herrschenden Klasse iden
tisch sind, koordinieren mittels vertraglicher Vereinbarung 
den staatlichen Willen und die ihm zugrunde liegenden 
Klasseninteressen. Das juristische Wesen des völkerrecht
lichen Vertrags besteht somit in einer Vereinbarung, die 
das Resultat der Koordinierung der staatlichen Willen der 
vertragschließenden Seiten ist.5

Zum Begriff des völkerrechtlichen Vertrags

Mit Fragen des völkerrechtlichen Vertrags befaßte sich 
schon 1946 die UN-Voll Versammlung, als sie zu Art. 102 

-der UN-Charta Regeln (regulations) für die Registrierung 
und Veröffentlichung von Verträgen und internationalen 
Abkommen6 annahm. Art. 1 dieser Regeln legt fest, daß 
jeder Vertrag (treaty) und jedes Abkommen (agreement), 
„gleich welche Form und welche Bezeichnung es hat“, zu 
registrieren ist.

Über die Bedeutung der Begriffe „Verträge“ und „Ab
kommen“ herrschte noch fast zehn Jahre später keine ein
heitliche Auffassung. Während z. B. die Regierung Luxem
burgs beide Begriffe als Synonyme betrachtete7, trat der 
damalige Sonderberichterstatter der UN-Völkerrechtskom-

Fortsetzung von S. 105

15 Vgl. Protokoll der 2. Parteikonferenz der SED, Berlin 1952, S. 492; 
vgl. Grundriß der SED, a. a. O:, S. 277 f.

16 Vgl. die Musterstatuten der LPGs Typ I, П und HI vom 
19. Dezember 1952 (GBl. Nr. 181 S. 1375) sowie die Musterbetriebs
ordnung für LPGs vom 19. Dezember 1952 (GBl. Nr. 181 S. 1389).

17 Vgl. Statut der volkseigenen Güter (VEG) vom 2. September 
1953 (ZB1. S. 428).

18 Vgl. dazu — neben den Regelungen Im Musterstatut und der 
Musterbetriebsordnung sowie dem darauf basierenden Statut 
bzw. der Betriebsordnung der jeweiligen LPG — beispielhaft: 
АО über die steuerlichen Vergünstigungen für LPG und deren 
Mitglieder vom 5. August 1952 (GBl. Nr. 108 S. 714) 1. V. m. den 
Anweisungen über die Besteuerung der Mitglieder der LPG 
vom 25. Februar 1954 (ZB1. S. 85) und vom 13. August 1954 (ZB1. 
S. 414) und der АО über die Verlängerung der steuerlichen 
Vergünstigungen der LPG und ihrer Mitglieder vom 29. Ja
nuar 1959 (GBl. I Nr. 8 S. 112); Beschluß über die Sozialversiche
rung für Mitglieder der LPG vom 29. Dezember 1952 (GBL 
1953 Nr. 1 S. 9) 1. V. m. der VO über die Sozialpflichtversiche
rung für Mitglieder Landwirtschaftlicher Produktionsgenossen
schaften vom 20. Januar 1955 (GBl. I Nr. 10 S. 96) und der 1. DB 
dazu vom 11. Juni 1955 (GBl. I Nr. 51 S. 435); АО über den Er
laß der Bodenreform-Übernahmebeiträge für Mitglieder der 
LPG vom 5. August 1952 (GBl. Nr. 108 S. 714); Gesetz über die 
Entschuldung der Klein- und Mittelbauern beim Eintritt ln 
LPGs vom 17. Februar 1954 (GBl. Nr. 23 S. 224) 1. V. m. den da
zu erlassenen DBS.

19 Vgl. die Musterstatuten für LPGs Typ I, П und III vom 9. April 
1959 (GBl. I Nr. 26 S. 333).

20 Vgl. Beschluß der Volkskammer der DDR zur Regierungs
erklärung über die Entwicklung der LPGs vom 25. April 1960 
(GBl. I Nr. 26 S. 255); vgl. Grundriß der SED, a. a. O., S. 400 fl.

21 Vgl. dazu:
- Musterstatut für die zwischengenossenschaftliche Bauorga

nisation der LPG — LPG-Bauorganisatlon - vom 2. August 
1962 (GBl. II Nr. 61 S. 531);

— Musterstatut für Meliorationsgenossenschaften als zwischen
genossenschaftliche Einrichtungen vom 19. Dezember 1962 
(GBl. II 1963 Nr. 2 S. 9) ;

- Musterstatut für Gemeinschaftseinrichtungen der Zweige der 
tierischen Produktion vom 14. Mal 1964 (GBl. Ш Nr. 31 S. 324);

— Musterstatut für zwischengenossenschaftliche Einrichtungen 
Waldwirtschaft vom 6. Juli 1966 (GBl. H Nr. 78 s. 487).

22 Vgl. im vorliegenden zeitlichen Zusammenhang den Beschluß 
des Ministerrates über die Grundsätze für die Anwendung 
staatlicher Förderungsmaßnahmen zur Erhöhung der Produk
tion und Festigung der Produktionsgrundlagen ln den LPGs 
Im Jahre 1964 vom 20. Dezember 1963 (GBl. П 1964 Nr. 2 S. 5).

23 Vgl. Musterstatut für kooperative Einrichtungen der LPGs, 
VEGs, GPGs sowie der sozialistischen Betriebe der Nahrungs
güterwirtschaft und des Handels vom 1. November 1972 (GBl. П 
Nr. 68 S. 782).

24 Vgl. Musterstatuten der LPGs Pflanzenproduktion und Tier
produktion vom 28. Juli 1977 (GBl.-Sdr. Nr. 937) sowie Muster
betriebsordnungen der LPGs Pflanzenproduktion und Tier
produktion vom 28. Juli 1977 (GBl.-Sdr. 937).

Vgl. hierzu auch: K. Buß/G. Puls/R. Trautmann, „Weiterent
wicklung des LPG-Rechts (Zu den Entwürfen der Musterstatu
ten der LPG Pflanzenproduktion und der LPG Tierproduk
tion)“, NJ 1977, Heft 5, S. 129 fl.; E. Krauß, „Zu den Muster
statuten und Musterbetriebsordnungen der LPG Pflanzen
produktion und LPG Tierproduktion“, NJ 1978, Heft 1, S. 17 fl.

25 Vgl. M. Müller, „Wie bewähren sich die Musterstatuten in un
serer sozialistischen Landwirtschaft?“, Einheit 1980, Heft 1, 
S. 39 fl.

26 Vgl. E. Honecker, Aus dem Bericht des Politbüros an die 
11. Tagung des Zentralkomitees der SED, Berlin 1979, S. 53 fl.


